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Schutz oberirdischer Gewässer 

Stand der Abwasserentsorgung in 
Bayern 

1 Investitionen 

 Seit 1946 wurden von den Städten und Gemeinden etwa 35 Mrd. Euro in die öffentliche 

Abwasserinfrastruktur investiert. Der Freistaat Bayern hat im gesamten Zeitraum 9 Mrd. 

Euro an staatlichen Fördermitteln ausbezahlt. 

2 Kommunale Abwasserentsorgung 

 13 Mio. Menschen leben im Freistaat Bayern, davon sind rund 97% an kommunale Klär-

anlagen und knapp 3% an Kleinkläranlagen angeschlossen. 

 Die Länge der öffentlichen Abwasserkanäle beträgt mehr als 104.000km, die das Ab-

wasser zu den Kläranlagen leiten, davon werden etwa 64% als Mischkanalisation betrie-

ben. 

 Ca. 200.000km private Abwasserleitungen führen das Abwasser aus Wohnhäusern 

und Kleingewerbebetrieben in die öffentliche Kanalisation. 

 9.000 Anlagen zur Zwischenspeicherung und Reinigung von Misch- sowie Regenwasser 

(z.B. Regenüberlaufbecken) stehen zur Verfügung. 

 Ca. 2.500 kommunale Kläranlagen und 84.000 Kleinkläranlagen reinigen das anfal-

lende Abwasser rund um die Uhr. 

3 Gewerblich/industrielle Abwasserentsorgung 

 Ca. 900 Industrie- und Gewerbebetriebe leiten Abwasser nach der Reinigung in einer 

betriebseigenen Kläranlage direkt in die Gewässer ein. 

 Ca. 1.700 wasserrechtlich genehmigungspflichtige Industrie- und Gewerbebetriebe 

und Tausende weitere nicht genehmigungspflichtige Kleingewerbebetriebe leiten Abwas-

ser in die öffentliche Kanalisation ein. 
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